
Bekanntmachung 
Verkehrsverbund Rhein-Neckar  

Änderungen in den Tarifen und Tarifbestimmungen  
im Übergangstarif Westpfalz / östliches Saarland  

zum 01.04.2021 
Im wechselseitigen Übergangstarif Westpfalz / östliches Saarland (ÜT 
W/S) treten mit Zustimmung der Genehmigungsbehörden zum 01.04.2021 
Änderungen in den Tarifen und Tarifbestimmungen in Kraft.  

 Neue Fahrpreistafel 
Gemäß Anlage 4 der Tarifbestimmungen gilt für den ÜT W/S die neue Preis-
tafel ab 01.04.2021. Die Tarifpreise bei allen Jahreskarten, einschließlich der 
beiden Pauschalpreisangebote „Saar-Westpfalz-Ticket“ und „Saar-Westpfalz-
Ticket Ausbildung“ sind von der Tarifanpassung ausgenommen.  
Die anderen Tarifsegmente, wie die Fahrausweise für Gelegenheitsfahrten, 
die Wochen- und Monatskarten für Jedermann sowie Ausbildung werden in 
allen Preisstufen auf Basis der vorgesehenen Preismaßnahmen um insge-
samt durchschnittlich 2,2% erhöht. 

 Änderungen in den Tarifbestimmungen 
erfolgen in den jeweiligen Übersichten der  
- Anlage 5 Anerkennung von Schienenfahrausweisen der DB AG und  
- Anlage 6 Anerkennung von bestimmten Fahrausweisen im Geltungsbe-

reich des ÜT W/S. 
 
Die jeweils gültige Fassung der Tarif-Info ÜT W/S bzw. die gültigen Tarife, 
Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen sowie Bekanntmachun-
gen werden im Internet unter www.vrn.de (Verbundübergänge bzw. ZRN) 
veröffentlicht; Informationen über VRN Servicenummer: 0621-1077 077. 
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN), vertreten durch 
Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN GmbH), 
Mannheim, den 08.03.2021 


